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10 22/82 ZB
Laszlo Revesz

Das Gewerkschaftsgesetz
in Polen
Das Verbot von Solidarnosc in seiner juristischen Form

Hier stellt Prof. Revesz das formelle Gesetzeswerk vor, mit dem man
in Polen der echten Gewerkschaftsbewegung auch juristisch ein Ende
bereitet hat.

SZYMON KOBYLIISiSKl

— Toi 4y, stakt ewakl» ten mm
ustawltül

«Du hast diese Mauer zwischen uns aufgestellt,
du!» («Polityka», Warschau, 23.10.1982)

Am 8. Oktober verabschiedete der polnische
Sejm zwei wichtige Gesetze: 1) das Gesetz über
die Gewerkschaften und 2) das Gesetz «über die

gesellschaftlich-beruflichen Organisationen der
Bauern». Diese Gesetze bedeuten juristisch das

Ende der polnischen Reformperiode.
Durch sie wurden alle bisherigen Gewerkschaftsorganisationen

- Solidarnosc und «Landsolidarität»

(d.h. der Gewerkschaftsverband der
Privatbauern), ferner die sog. Branchen-Gewerkschaftsverbände

und die autonomen Gewerkschaften

- liquidiert und durch eine einheitliche
Gewerkschaftsbewegung ersetzt.

Die grösste Errungenschaft der polnischen
Erneuerungsbewegung 1980/81 war zweifelsohne
die Einführung des gewerkschaftlichen Pluralismus,

welchem anschliessend ein ähnlicher
Pluralismus in der Jugendbewegung folgte. Damit
wurde die Grundlage des «realen Sozialismus»
ausser Kraft gesetzt, nämlich: eine Partei plus
Satellitenparteien, eine Gewerkschaft und eine

Jugendbewegung. Die neuen Gesetze bedeuten
die Rückkehr zu den früheren Zuständen.

Das Gewerkschaftsgesetz geht vom theoretischen
Grundsatz aus, wonach die neuen Gewerkschaf¬

ten «unabhängige, autonome und selbstverwaltende

Organisationen» seien (§§1-2). Die Staatsund

Wirtschaftsorgane werden (also nicht die
Parteiorgane) verpflichtet, die Unabhängigkeit
der Gewerkschaften nicht einzuschränken (§2).
Damit keine Rückkehr zur polnischen Reformperiode

möglich wird, betont das Gesetz, die
Gewerkschaften müssten die Parteiführung «im
sozialistischen Aufbau» und «die konstitutionellen

Prinzipien der Aussenpolitik der Polnischen
Volksrepublik (§3) anerkennen. Die neuen
Gewerkschaften müssen neben der Mitwirkung bei
der Förderung der sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung (§6, Absatz 2) eine erzieherische
Funktion ausüben, «im Interesse der Gestaltung
der beruflichen Ethik, der gewissenhaften und
ehrlichen Verwirklichung der Arbeitnehmer-
Verpflichtungen und unter Einhaltung der
Grundsätze des gemeinschaftlichen Zusammenlebens».

Die Gewerkschaften sollen über die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Arbeitnehmer und
deren Familien eine «gesellschaftliche Kontrolle»
ausüben und von den zuständigen Organen die
Beseitigung von Unregelmässigkeiten verlangen
(§24). Art. 28 gestattet ihnen eine eigene
Verlagstätigkeit «zu gewerkschaftlichen Zwek-

Es ist in Anbetracht der Umstände schon immerhin
etwas, dass sich der Karikaturist hier neutral

verhält, obwohl natürlich klar ist, wer die Mauer
zwischen Herrschern und Beherrschten gebaut
hat.

ken» sowie kulturelle Arbeit und berufliche
Bildungstätigkeit in Zusammenarbeit mit der
Betriebsleitung.

Kapitel V (§§33-45) anerkennt das «Streikrecht»
für die Gewerkschaften als ultima ratio. Streitigkeiten

soll in erster Linie eine paritätische
Schlichtungskommission in den Betrieben beilegen

(§34); wenn diese scheitert, soll der Streit an
das «Kollegium der Gesellschaftlichen Arbitrage
des Obersten Gerichtes» oder an die Kreisgerichte

für Arbeitsfragen und Sozialversicherung
weitergeleitet werden (§35). Erst wenn auch dieses
Verfahren scheitert, kann der Streik verkündet
werden, «unter Berücksichtigung der Gleichwertigkeit

der Forderungen und der durch den Streik
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verursachten Verluste». Politischer Streik ist
prinzipiell verboten (§36/5). Der Streik darf
verkündet werden, wenn die Mehrheit der Belegschaft

durch geheime Abstimmung dies be-
schliesst und das höhere Gewerkschaftsorgan
damit einverstanden ist. Der Streik muss mindestens
sieben Tage vor Beginn verkündet werden. Die
Organisatoren sind verpflichtet, für den Schutz
der Einrichtungen und der Vermögensobjekte zu

sorgen (§39).
Kein Recht auf Streik haben die Arbeitnehmer,
die in Militäreinheiten oder in Betrieben arbeiten,

welche unter der Aufsicht des Verteidi-
gungs- und/oder des Innenministers stehen, ferner

die Funktionäre auf Posten, welche mit der
Verteidigung und Sicherheit des Landes verbunden

sind. Kein Recht auf Streik haben ferner die
Arbeitnehmer der Staatsverwaltung, der Banken,

der Gerichte, der Staatsanwaltschaft, die
Arbeiter im Verkehrswesen, im Energietransport
usw. (§40/1-3).
Den Gewerkschaften wird erlaubt, Streikfonds
zu bilden (§45/1). Wer einen verbotenen Streik
organisiert, wird zu Freiheitsentzug bis zu einem
Jahr oder zu Busse bis zu 50000 ZI. verurteilt
(§47).

Die neue Gewerkschaftsbewegung wird stufenweise

eingeführt. Nach Inkrafttreten des Gesetzes

begann man sofort die Propaganda für die
Bildung betrieblicher Gründungskomitees; die
betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen werden

- nach ihrer Registrierung durch die Woj-
wodschaftsgerichte - ab 31. Dezember 1982
entstehen. Ab 31. Dezember 1983 werden die
gesamtnationalen Gewerkschaftsverbände entstehen

und nach dem 31. Dezember 1984 vereinigt
(§53/1). Bis 1984 werden also nur betriebliche
Gewerkschaftsorganisationen ohne jegliche
hierarchische Struktur funktionieren - und damit
wird natürlich auch die Ausübung des Rechts auf
Streik zusätzlich erschwert.

Zeigen ohne Worte. («Polityka», 16.10.1982)

Eine grosse Gruppe der Arbeitnehmer darf sich
keinen Gewerkschaften anschliessen: Soldaten,
Arbeitnehmer der organisatorischen Einheiten
des Innenministeriums usw. (§14). Ein Unter-

Praxis
Die Bildung der neuen Gewerkschaften
findet unter Ausschluss der Arbeiter statt.
Ein Beispiel: Das Stahlwerk von Nowa
Huta zählt 40000 Beschäftigte. Unter
ihnen konnte man 13 (dreizehn) Interessenten

für das Gründungskomitee finden.

schied zwischen der bisherigen und der künftigen
Gewerkschaftsbewegung besteht darin, dass die
neue Gewerkschaft die Interessen von Nichtmit-
gliedern nicht automatisch vertritt (§31/3).
Das Gewerkschaftsgesetz wurde dann durch den
Beschluss des Staatsrates (kollektives Staatsoberhaupt)

vom 12.10.1982 ergänzt, welcher die
Bildung einer «Gewerkschaftlichen
Konsultativkommission» vorschreibt, welche auch tatsächlich

ins Leben gerufen wurde. Sie soll den
betrieblichen Gründungskomitees mit Rat und Tat
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beistehen, ihnen helfen, ein Musterstatut zu
erarbeiten, Aufgaben und Rolle der Gewerkschaftsorganisationen

popularisieren usw. Sie muss dem
Staatsrat periodisch Rechenschaftsberichte über
ihre Tätigkeit unterbreiten («Rzeczpospolita»
Warschau, 20.10.1982).

Am 8.-Oktober stimmten von den 460 Abgeordneten

des polnischen Sejms 12 gegen das

Gewerkschaftsgesetz, und neun enthielten sich der
Stimme («Tygodnik powszechny», 17.10.1982).
Das Politbüro hatte am 5. Oktober alle PVAP-
Abgeordneten speziell verpflichtet, «den
Gesetzesentwurf in der Diskussion und während der
Stimmabgabe im Sejm zu unterstützen».

Das «Gesetz über die gesellschaftlich-beruflichen
Organisationen der Bauern» beschränkt die
Vertretung bäuerlicher Interessen anstelle der aufgelösten

Bauerngewerkschaften auf die schon seit
mehr als zwei Jahrzehnten tätigen Organe: die
Agrarzirkel, Zirkel der Bäuerinnen, die
sogenannten landwirtschaftlichen Branchen-Vereinigungen

usw. (§1/3).
Diese Organisationen haben das Recht auf
«Protestaktionen», wenn die Schlichtungsverfahren
zwischen ihnen und den zuständigen staatlichen
oder gesellschaftlichen Organen (Schlichtungskommission,

«Kollegium der Gesellschaftlichen
Arbitrage») scheitern (§§7-9). Die Bauern dürfen

aber eine Protestaktion nicht selber beschlies-
sen, sondern müssen sie mit der Leitung des
betreffenden Bauernverbandes vereinbaren, und
während der Protestaktion dürfen die
Lebensmittellieferungen usw. nicht aufgehalten werden (§9/
7). Auch die Bauernorganisationen erhielten ein
ähnliches «Recht auf gesellschaftliche Kontrolle»
wie die Gewerkschaften (§10). B

erscheint alle
zwei Wochen
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